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Tagesordungspunkt: 

Gestattungsvertrag zum Betrieb des Zwischenlagers für ölverunreinigte Böden
und sonstig verunreinigte Böden auf dem Gelände der ehemaligen
Hausmülldeponie bei Süpplingen

Beschlussvorschlag:

Der Rat stimmt dem Gestattungsvertrag zum Betrieb des Zwischenlagers für ölver-
unreinigte Böden und sonstig verunreinigte Böden auf dem Gelände der ehemaligen
Hausmülldeponie bei Süpplingen in der vorliegenden Fassung zu.



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Erstmalig im Jahr 1996 hat die Gemeinde Süpplingen einen Gestattungsvertrag zum
Betrieb des Zwischenlagers für ölverunreinigte Böden und sonstig verunreinigte Bö-
den auf dem Gelände der ehemaligen Hausmülldeponie bei Süpplingen mit dem
Landkreis Helmstedt befristet geschlossen.

Der Vertrag wurde 2005 erneut befristet bis zum 31.12.2010 geschlossen.

Der Landkreis Helmstedt bittet, über eine befristete Verlängerung des Gestattungs-
vertrages bis zum 31.12.2015 nachzudenken und einen entsprechenden politischen
Beschluss zu erwirken.

Der jährliche Pauschalbetrag für die Nutzung durch den Landkreis Helmstedt beträgt
weiterhin 150,00 € jährlich.

Der Entwurf des Gestattungsvertrages ist als Kopie beigefügt.










